Anti-Doping Bestimmungen
Bekenntnis zur Integrität im Sport

Die _____, deren Mitglieder, Funktionär/innen und Mitarbeiter/innen verpf lichten sich, die Anti-
Dopingregelungen der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA), des Österreichischen Olymp ischen Comites (ÖOC) und der World Anti Doping Agency (WADA) sowie die Bestimmungen des Anti-Doping Bundesgesetzes zu beachten und einzuhalten.

Über Verstöße gegen Anti-Dopingregelungen im Bereich der disziplinären Verantwortlichkeit der __________ entscheidet die unabhängige Dopingkontrolleinrichtung gemäß S 4 Anti-Doping-Bundesgesetz 2007, sofern der Verstoß in deren Zuständigkeitsbereich fällt.
Für das Verfahren vor der unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung gelten die einschlägigen Bestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.
Wettkampfmanipulation und Wettbetrug sind in der globalisierten Welt von heute eine ernst zu nehmende Bedrohung für die Integrität und die Glaubwürdigkeit des Sports geworden.
Die __________, bekennt sich zu den sozialen, ethischen und kulturellen Werten des Sports.
Die __________, tritt daher aktiv für die Integrität und Glaubwürdigkeit im Sport ein und lehnt jede Form der Manipulation von Sportbewerben strikt ab.

Die __________ richtet ihr Handeln und Auftreten nach den Grundsätzen des Sportgeists, der
Glaubwürdigkeit, des Bewusstseins, der Verantwortung und der Prävention aus und fordert die genannten Grundwerte der Integrität im Sport im Sinne des Verbandszwecks auch von den Vereinsangehörigen als Verhaltensmaxime ein.
1) Für die __________, deren Mitglieder, Tänzer/innen, Mitarbeiter/innen, Betreuungspersonen
- insbesondere Arzt/innen, Trainer/innen, Physiotherapeut/innen, Masseur/innen, Funktionär/innen und Manager/innen - sowie sonstigen Personen gelten die Anti-Dop ing Bestimmungen des Internationalen Sportfachverbandes und die Anti-Doping-Bestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes in der jeweils gültigen Fassung.
a) Insbesondere sind die Bestimmungen des S 24 Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 für das Handeln
der Organe, Mitarbeiter/innen und Betreuungspersonen der __________verbindlich.
b) Uber Verstöße gegen Anti-Doping Bestimmungen entscheidet im Auftrag der
__________die unabhängige Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (OADR) gemäß $ 7 Anti-Doping-Bundesgesetz 2021, wobei die Regelungen gemäß $ 20 leg.cit. zur Anwendung gelangen.
c) Die Entscheidungen der ÖADR können bei der Unabhängigen Schiedskommission (USK, $ 8
Anti-Doping-Bundesgesetz 2021) angefochten werden, wobei die Regelungen gemäß§ 23 f
leg.cit. zur Anwendung kommen.
d) Die __________sowie die ihr nachgeordneten Mitglieder, die Tänzer/innen,
Betreuungspersonen und sonstigen Personen sind verpflichtet, sämtliche Informationen, die
einen Verdacht auf einen Verstoß gegen Anti-Doping Regelungen darstellen, an die
Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung oder andere Anti-Dop ing Organisationen zu melden.

2) Die Organe, Mitarbeiter/innen, sonstige Personen, Anti-Doping Beauftragte und sonstige Funktionär/innen der __________oder ihr nachgeordnete Organisationen sind zur Verschwiegenheit über ihre Tätigkeit im Sinne des Anti-Doping Bundesgesetzes 2021 verpflichtet, sofern gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist.
Die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht gegenüber dem im Anlassfall zur Verhängung von Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen zuständigen Organ, der USK, den Gerichten und Verwaltungsbehörden, der unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung sowie den Anti-Doping Organisationen, die gemäß den geltenden Anti-Dop ing Bestimmungen des zuständigen internationalen Sportfachverbandes zuständig sind.
Auch im Fall von Änderungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes, bleiben sinngemäß die vorstehenden
Verpflichtungen aufrecht und relevante Bestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes haben Gültigkeit, auch wenn diese hier nicht expressiv verbis zitiert bzw. angeführt sind.


